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VI. Nachtrag zum Energiegesetz 
 

 

Antrag vom 17. Februar 2020 

 

 

Wick-Wil  

 

 

Art. 3bis (neu):    Energieversorger von Gemeinden und Städten sind in ihrem Versor-

 gungsgebiet verpflichtet, Hauseigentümerinnen und Hauseigen- 

tümern Wärme und Warmwasser aus erneuerbaren Energiequellen 

 im Energiecontracting anzubieten. 

 

 Artikeltitel: Contractingpflicht 

 

 

Begründung: 

 
Ein Energieversorger übernimmt die Versorgung einer Liegenschaft 
mit der benötigten Wärme. Der Bezug von Wärme über einen 
Contractor (Energieversorger) hat für den/die Contractingnehmer/-in 
(Hauseigentümer/-in) verschiedene Vorteile:  
– kein Investitionskapital erforderlich; 
– Kostensicherheit und klare Kosten für die bezogene Wärme; 
– keine Rückstellungen für Reparaturen und Unterhalt; 
– Klimafreundliche und wirtschaftliche Energiesysteme mit ökolo-

gischen Wärmeanlagen; 
– Entlastung von Planungsaufwand und Umsetzung; 
– kein Planungs-, Erstellungs- oder Betriebsrisiko; 
– ein Ansprechpartner; 
– Professioneller Betrieb (je nach Anbieter mit Fernüberwachung).  
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